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Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG NRW) eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts 
der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
2) das Präsidium hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher 
beanstandet,  
3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, 
oder 
4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des 
Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden. 
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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) in der Fas-
sung des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S 425), ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. September 2020 (GV. NRW. S. 890), hat die Technische 
Hochschule Köln die folgende Prüfungsordnung als Satzung erlassen: 
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Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich der Prüfungsordnung; Modulhandbuch und Studien-
verlaufsplan 

 Diese Bachelorprüfungsordnung (BPO) regelt das Studium und die Prüfungen im Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen mit den Studienschwerpunkten Elektrotechnik, Maschinenbau und 
Umwelttechnik an der Technischen Hochschule Köln.  

 Auf der Grundlage dieser Prüfungsordnung erstellt die Technische Hochschule Köln einen 
Studienverlaufsplan (Anlagen 1) und ein Modulhandbuch. Das Modulhandbuch beschreibt Inhalt, 
intendierte Lernergebnisse und Aufbau der einzelnen Module unter Berücksichtigung der wis-
senschaftlichen und hochschuldidaktischen Entwicklung und der Anforderungen der beruflichen 
Praxis. Der Studienverlaufsplan dient den Studierenden als Empfehlung für einen sachgerechten 
Aufbau des Studiums. 

 Der Studiengang kann mit und ohne integriertes Praxissemester studiert werden. Sind Studie-
rende für die Variante mit integriertem Praxissemester eingeschrieben, so ist das Praxissemester 
ein verpflichtender Bestandteil des Studiums.  

 Der Studiengang kann neben dem Vollzeitstudium auch in Teilzeit (Anlage 2) absolviert werden. 
Die Fakultät hält einen alternativen Studienverlaufsplan für das Studium in Teilzeit nach § 62a 
Abs. 2 HG bereit. 

§ 2 Ziel des Studiums; Zweck der Prüfungen; Abschlussgrad 
 Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 

 Das zur Bachelorprüfung führende Studium (§ 4) soll unter Beachtung der allgemeinen Studien-
ziele (§ 58 HG) den Studierenden auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse insbeson-
dere die anwendungsbezogenen Inhalte ihres Studienfachs vermitteln.  

Die Studierenden sollen mit dem Abschluss ihres Bachelorstudiums über ein kritisches Verständ-
nis der wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden ihres Studienprogramms verfügen und in 
der Lage sein, ihr Wissen selbständig zu vertiefen. Ihr Wissen und Verstehen soll dem Stand der 
Fachliteratur entsprechen und einige vertiefende Wissensbestände auf dem aktuellen Stand der 
Forschung miteinschließen. Sie sollen die instrumentelle Kompetenz erwerben, die es ihnen er-
möglicht, ihr Wissen und Verstehen auf ihren Beruf anzuwenden und Problemlösungen und Ar-
gumente in ihrem Fachgebiet zu erarbeiten und weiterzuentwickeln. Zudem sollen systemische 
Kompetenzen sie befähigen, relevante Informationen insbesondere in ihrem Studienprogramm 
zu sammeln, zu bewerten und zu interpretieren und daraus wissenschaftlich fundierte Schlüsse 
abzuleiten, die gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethische Erkenntnisse berücksichtigen. 
Die Studierenden sollen in der Lage sein, selbständig weiterführende Lernprozesse zu gestalten. 
Dabei ist der erste aus den ersten beiden Semestern bestehende Studienabschnitt als interdis-
ziplinäres Studium der Ingenieurwissenschaften mit den Fachgebieten Elektrotechnik, Allgemei-
ner Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen angelegt, das den Studierenden zu Beginn 
des zweiten Studienabschnitts ermöglicht, sich für einen der drei vorstehend genannten Studi-
engänge zu entscheiden. 

 Durch die Modulprüfungen und die Bachelorarbeit sowie das Kolloquium soll festgestellt werden, 
ob die Studierenden die für eine selbständige Tätigkeit im Berufsfeld (employability) sowie für die 
Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung in einer globalisierten Welt (global citi-
zenship) notwendigen Fachkenntnisse erworben haben und befähigt sind, auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden selbständig zu arbeiten.  



  

 Mit dem Bestehen der in § 5 aufgeführten Prüfungen wird der berufsqualifizierende und wissen-
schaftliche Abschluss des Studiums erreicht. Auf Grund der bestandenen Prüfungen wird nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen der Hochschulgrad „Bachelor of Engineering“ ver-
liehen. 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
 Zugangsvoraussetzung für das Studium ist der Nachweis der Fachhochschulreife oder einer als 

gleichwertig anerkannten Vorbildung (§ 49 Abs. 1 HG) und der Nachweis einer praktischen Tä-
tigkeit (siehe Absatz 7-9). 

 Das Teilzeitstudium ermöglicht eine zeitlich flexible und individuelle Studiengestaltung in beson-
deren Lebenssituationen (Erwerbstätigkeit, Betreuung von Kindern, Krankheit oder Pflege einer 
nahestehenden Person, Erkrankung oder Behinderung, Leistungssport, weitere soziale Gründe). 
Die Gründe sind durch entsprechende Nachweise zu belegen (s. Anlage 3). Die gleichzeitige 
Einschreibung oder Zulassung für einen anderen Studiengang oder an einer anderen Hoch-
schule ist mit dem Teilzeitstudiengang nicht vereinbar. 

 In der beruflichen Bildung Qualifizierte werden auf der Grundlage der Verordnung über den Hoch-
schulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte (Berufsbildungshochschulzugangsver-
ordnung) vom 07. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 838) zugelassen.  

 Als weitere Studienvoraussetzung muss der erfolgreiche Abschluss der deutschen Sprachprü-
fung für den Hochschulzugang (DSH – Stufe 2 oder gleichwertig) nachgewiesen werden, sofern 
es sich um Studierende handelt, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer deutsch-
sprachigen Einrichtung erworben haben. 

 Die Einschreibung ist zu versagen, wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber in 
dem gewählten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine 
nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden oder den Prüfungs-
anspruch hierin verloren hat; dies gilt entsprechend für Studiengänge, die eine erhebliche inhalt-
liche Nähe zu dem vorliegenden Studiengang aufweisen.  

 Als weitere Einschreibungsvoraussetzung wird entsprechend § 3a der Einschreibungsordnung 
der TH Köln vom 11. Juli 2007 (Amtliche Mitteilung 25/2007), geändert durch Satzung vom 06. 
August 2010 (Amtliche Mitteilung 10/2010), in der jeweils aktuellen Fassung, der Nachweis der 
Teilnahme an dem von der Fakultät angebotenen studiengangbezogenen Selbsteinschätzungs-
test gefordert. 

 Der Nachweis einer praktischen Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 kann durch ein in das Studium 
integriertes 6-wöchiges Grundpraktikum und ein nachfolgendes integriertes 6-wöchiges Fach-
praktikum erbracht werden. Beide Praktika können während des Studiums in der vorlesungs-
freien Zeit absolviert werden. Näheres regelt das Merkblatt zu Grund- und Fachpraktikum, wel-
ches in seiner jeweils aktuellen Fassung über die Webseiten der Fakultät für Informatik und In-
genieurwissenschaften der Technischen Hochschule Köln bekannt gegeben wird. Im Falle der 
Studienvariante mit integriertem Praxissemester entfällt die Anforderung des 6-wöchigen Fach-
praktikums mit Ableistung des Praxissemesters.  

 Das Grundpraktikum ist spätestens bis zum Vorlesungsbeginn des dritten Semesters, das Fach-
praktikum bis zur Anmeldung der Bachelorarbeit nachzuweisen. Über die Anerkennung entschei-
det die oder der Praktikumsbeauftragte der Fakultät. Der Anerkennungsbescheid anderer Hoch-
schulen für ein entsprechendes Praktikum wird für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
übernommen. 



 Für Studierende mit einer einschlägigen Berufsausbildung oder nachgewiesener Berufstätigkeit 
können auf Antrag die Praktika entfallen. Über die Anerkennung entscheidet ebenfalls die oder 
der Praktikumsbeauftragte der Fakultät. 

  

§ 4 Regelstudienzeit 
 Das Studium umfasst bei einem Vollzeitstudium (siehe Anlage 1) eine Regelstudienzeit von 

sechs Semestern bei der Studienvariante ohne Praxissemester und sieben Semestern bei Stu-
dienvariante mit Praxissemester. Bei einem Teilzeitstudium (siehe Anlage 2) umfasst das Stu-
dium eine Regelstudienzeit von neun Semestern bei der Studienvariante ohne Praxissemester 
und zehn Semestern bei der Studienvariante mit Praxissemester. Der Gesamtstudienumfang be-
trägt 180 (Studienvariante ohne Praxissemester) bzw. 210 (Studienvariante mit Praxissemester) 
Leistungspunkte (§ 12) nach dem European Credit Transfer System (ECTS). Die Regelstudien-
zeit schließt die Prüfungszeit ein. 

 Bei der Studienvariante mit Praxissemester muss ein Semester in Form eines Praxissemesters 
erbracht werden. Das Praxissemester ist integraler Bestandteil des Studiums. Die Hochschule 
unterstützt die Studierenden in ihrem Bemühen um eine geeignete Praxisstelle. Näheres dazu 
ist in Anlage 4 geregelt. 

 Die Einschreibung in das erste Semester erfolgt jeweils sowohl zum Winter- als auch zum Som-
mersemester. 

§ 5 Umfang und Gliederung der Prüfung; Prüfungsfrist 
 Das Studium ist in einzelne Module untergliedert. Das Nähere zum Studienaufbau ergibt sich aus 

§ 25 und dem Studienverlaufsplan (Anlage 1). Der Studienerfolg wird durch studienbegleitende 
Prüfungen (Modulprüfungen) und die Bachelorarbeit sowie das Kolloquium festgestellt. Gruppen-
prüfungen sind zulässig. 

 Die Modulprüfungen sollen jeweils zu dem Zeitpunkt stattfinden, an dem das zugehörige Modul 
nach dem Studienverlaufsplan abgeschlossen wird.  

 Der Studienverlauf, die Prüfungsverfahren und der Studienverlaufsplan sind so zu gestalten, 
dass alle zu absolvierenden Prüfungen innerhalb der Regelstudienzeit vollständig abgelegt wer-
den können. Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit gemäß § 28 soll bei planmäßigem 
Studium vor Ende des vorletzten Fachsemesters der Regelstudienzeit erfolgen. 

 Die Prüfungsverfahren berücksichtigen auf rechtzeitig im Vorhinein zu stellenden Antrag hin die 
gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der Elternzeit sowie Ausfallzeiten durch Pflege 
oder Versorgung von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern oder 
eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese oder dieser 
pflege- oder versorgungsbedürftig ist. Gleiches gilt für vorgebrachte und durch ärztliches Attest 
oder auf andere Weise glaubhaft gemachte Nachteile aufgrund einer Behinderung oder chroni-
schen Erkrankung. 

 Eine Modulprüfung kann in englischer Sprache abgehalten werden, wenn das entsprechende 
Modul in englischer Sprache unterrichtet wird.  

 



  

§ 6 Prüfungsausschuss 
 Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufga-

ben bildet die Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften einen Prüfungsausschuss. Der 
Prüfungsausschuss ist ein unabhängiges Prüfungsorgan der Fakultät.  

 Der Prüfungsausschuss wird vom Fakultätsrat gewählt und besteht aus sieben Personen:  

a) der oder dem Vorsitzenden und der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden aus der 
Gruppe der Professorinnen oder Professoren; 

b) zwei weiteren Mitgliedern aus der Gruppe der Professorinnen oder Professoren;  
c) einem Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 

und 
d) zwei Mitgliedern aus der Gruppe der Studierenden. 

 Mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und der oder des stellvertretenden Vorsitzenden sollen 
für alle Mitglieder des Prüfungsausschusses auch eine Vertreterin oder ein Vertreter gewählt 
werden. Die Amtszeit der hauptberuflich an der Hochschule tätigen Mitglieder und ihrer Vertrete-
rinnen oder Vertreter beträgt zwei Jahre, die der studentischen Mitglieder und ihrer Vertreterin-
nen oder Vertreter ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

§ 7 Rechte und Pflichten des Prüfungsausschusses  
 Der Prüfungsausschuss übernimmt die Prüfungsorganisation, achtet auf die Einhaltung der Prü-

fungsordnung und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbeson-
dere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene 
Entscheidungen.  

 Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fakultätsrat über die Entwicklung der Prüfungen 
und Studienzeiten auf Verlangen zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsord-
nung, des Modulhandbuchs und der Studienverlaufspläne. Der Prüfungsausschuss kann die Er-
ledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle (insbesondere Entscheidungen über Rücktrittsersu-
chen und über Anträge auf Anerkennung von Leistungen) auf die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden oder ein anderes Mitglied aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren des Prü-
fungsausschusses übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 

 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und eine Beauftragte oder ein Beauftragter des Präsi-
diums haben das Recht, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein. Ausgenommen sind 
studentische Mitglieder des Prüfungsausschusses, die sich zu demselben Prüfungszeitraum der 
gleichen Prüfung zu unterziehen haben. 

 Der Prüfungsausschuss tagt nicht-öffentlich. 

§ 8 Beschlüsse des Prüfungsausschusses 
 Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder der 

oder dem stellvertretenden Vorsitzenden ein weiteres Mitglied aus der Gruppe der Professorin-
nen oder Professoren und mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 
Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des 
Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder sowie die akademischen Mitarbeiterinnen oder Mit-
arbeiter des Prüfungsausschusses wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, 
insbesondere bei der Anerkennung oder sonstigen Beurteilung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen, sowie bei der Bestellung von Prüferinnen und Prüfern oder Beisitzerinnen und Beisitzern 
nicht mit. An der Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten, die die Festlegung von 
Prüfungsaufgaben oder die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studentischen Mitglieder 
des Prüfungsausschusses nicht teil. 



 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, deren Vertreterinnen oder Vertreter, die Prüferinnen 
und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern 
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  

 Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses beziehungsweise seiner oder seines 
Vorsitzenden sind der oder dem Betroffenen unverzüglich mitzuteilen. Ihr oder ihm ist gegebe-
nenfalls vorher Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 
 Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer. Zur 

Prüferin oder zum Prüfer darf nur bestellt werden, wer selbst mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt und, sofern nicht zwingende Gründe 
eine Abweichung erfordern, in dem Prüfungsfach eine einschlägige, selbständige Lehrtätigkeit 
ausgeübt hat. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die 
entsprechende Bachelorprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt oder eine vergleich-
bare Qualifikation erworben hat (sachkundige Beisitzerin oder sachkundiger Beisitzer). Die Prü-
ferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

 Wird eine mündliche Prüfung von mehreren Prüfenden angeboten, kann die oder der Studierende 
eine dieser Personen als Prüferin oder Prüfer vorschlagen. Die oder der Studierende kann ferner 
eine Prüferin oder einen Prüfer als Betreuerin beziehungsweise Betreuer der Bachelorarbeit vor-
schlagen. Auf den Vorschlag der oder des Studierenden ist nach Möglichkeit Rücksicht zu neh-
men.  

 Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Prüfungsverpflichtungen möglichst gleichmäßig 
auf die Prüferinnen und Prüfer verteilt werden. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses sorgt dafür, dass den Studierenden die Namen der Prüferinnen oder Prüfer rechtzeitig be-
kannt gegeben werden. Die Bekanntgabe soll zugleich mit der Zulassung zur Prüfung, in der 
Regel mindestens zwei Wochen vor der Prüfung oder der Ausgabe der Bachelorarbeit erfolgen. 
Die Bekanntgabe durch Aushang oder in einem elektronischen Prüfungsverwaltungssystem ist 
ausreichend. 

§ 10 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 
 Studien- und Prüfungsleistungen, die im Geltungsbereich des Übereinkommens über die Aner-

kennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region vom 11. April 
1997 (BGBl. II 2007, S. 712 – so genannte Lissabonner Anerkennungskonvention) erbracht wor-
den sind, werden auf Antrag anerkannt, wenn sie sich nicht nachweislich wesentlich von den 
geforderten Studien- und Prüfungsleistungen unterscheiden. Die Entscheidung ist nach Vorlage 
aller erforderlichen Unterlagen im Regelfall innerhalb von sechs Wochen zu treffen. Wird die An-
erkennung solcher Leistungen abgelehnt, ist hierüber ein begründeter Bescheid zu erteilen. Im 
Falle einer beabsichtigten Ablehnung kann das Präsidium zur Überprüfung der Entscheidung 
angerufen werden. 

 Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen außerhalb des Geltungsbereichs der Lis-
sabonner Anerkennungskonvention erbracht worden sind, werden auf Antrag entsprechend Ab-
satz 1 anerkannt.  

 Leistungen, die außerhalb eines Studiums erbracht worden sind, können auf Antrag als Studien- 
und Prüfungsleistungen anerkannt werden, wenn sie gleichwertig zu den geforderten Studien- 
und Prüfungsleistungen sind. Eine Anerkennung solcher Leistungen ist höchstens im Umfang 



  

von bis zur Hälfte der insgesamt für den Studienabschluss geforderten Studien- und Prüfungs-
leistungen möglich.  

 Für Studien- und Prüfungsleistungen, die anerkannt werden, wird die entsprechende Anzahl von 
Leistungspunkten nach dem ECTS laut Studienverlaufsplan (Anlage 1) gutgeschrieben. Im Falle 
einer nur teilweisen Anerkennung reduziert sich die Zahl der gutzuschreibenden ECTS-Punkte 
entsprechend. Unbenotete Prüfungsleistungen aus anderen Hochschulen oder anderen Studi-
engängen werden nach den Absätzen 2 und 3 anerkannt. Sie werden im Zeugnis entsprechend 
gekennzeichnet und bei der Gesamtnotenbildung nicht berücksichtigt.  

 Studien- und Prüfungsleistungen, die im gleichen Studiengang oder in dem gleichen Modul an 
der Technischen Hochschule Köln erbracht worden sind, werden von Amts wegen übertragen.  

 Die nach den Absätzen 1 bis 5 erforderlichen Feststellungen und Entscheidungen trifft der Prü-
fungsausschuss oder eine von ihm dazu beauftragte Person, im Zweifelsfall nach Anhörung der 
für die betreffenden Module zuständigen Prüferinnen und Prüfer. 

§ 11 Bewertung von Prüfungsleistungen 
 Die Gesamtprüfungsleistung jedes Moduls ist durch Noten differenziert und nachvollziehbar zu 

beurteilen; innerhalb der Gesamtprüfungsleistung können einzelne Teilleistungen unbenotet blei-
ben. Im Ausnahmefall können auch unbenotete Module vorgesehen werden. Die Bewertung ist 
auf Anforderung des Prüfungsausschusses schriftlich zu begründen. Die Noten für die einzelnen 
Prüfungsleistungen werden von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer festgesetzt.  

 Benotete und gegebenenfalls unbenotete Module sind in den §§ 25, 26 und/oder im Studienver-
laufsplan aufgeführt. 

 Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0/1,3 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 

1,7/2,0/2,3 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittli-
chen Anforderungen liegt; 

2,7/3,0/3,3 = befriedi-
gend  

= eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht; 

3, 7/4,0 = ausrei-
chend 

= eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anfor-
derungen genügt; 

5 = nicht aus-
reichend 

= eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den An-
forderungen nicht mehr genügt. 

Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 

 Bei der Bildung von Noten aus Zwischenwerten ergibt ein rechnerischer Wert  

bis 1,5 die Note „sehr gut“ 

über 1,5 bis 2,5 die Note „gut“ 

über 2,5 bis 3,5 die Note „befriedigend“  

über 3,5 bis 4,0 die Note „ausreichend“ 

über 4,0 die Note „nicht ausreichend“ 

Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle berücksichtigt; alle weiteren Stel-
len hinter dem Komma werden ohne Rundung gestrichen. 



 Sind mehrere Prüferinnen oder Prüfer an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die Gesamtprü-
fungsleistung gemeinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Bei nicht über-
einstimmender Beurteilung ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewer-
tungen entsprechend Absatz 4.  

 Eine Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistung mindestens als „ausreichend“ bewertet 
worden ist. Besteht die Modulprüfung aus mehreren einzelnen Prüfungsleistungen (Teil- oder 
Einzelleistung), ist das Modul bestanden, wenn alle einzelnen Prüfungsleistungen bestanden 
sind. 

 Die Bewertung der Prüfungsleistungen muss innerhalb von sechs Wochen erfolgen und den Stu-
dierenden mitgeteilt werden. Die Bekanntmachung durch Aushang oder in einem elektronischen 
Prüfungsverwaltungssystem ist ausreichend. Die Bewertung der Bachelorarbeit ist den Studie-
renden nach spätestens acht Wochen mitzuteilen.  

§ 12 Leistungspunkte (Credits) nach dem ECTS (European Credit Transfer 
System) 

 Jedem Modul des Bachelorstudiengangs werden Leistungspunkte zugeordnet, die eine Anerken-
nung im Rahmen des European Credit Transfer Systems (ECTS) ermöglichen. Sie sind ein quan-
titatives Maß für den gesamten zeitlichen Arbeitsaufwand, bestehend aus Präsenzzeiten, Zeiten 
für Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung, Selbststudium sowie für Prüfung und Prüfungs-
vorbereitung, den durchschnittlich begabte Studierende aufbringen müssen, um die Lehrveran-
staltung erfolgreich abzuschließen.  

 Der für ein erfolgreiches Studium nach Studienverlaufsplan zugrunde gelegte Arbeitsaufwand für 
ein Studienjahr liegt bei 60 Leistungspunkten. Dabei entspricht ein Leistungspunkt einem studen-
tischen Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden, so dass die Arbeitsbelastung im Vollzeitstudium 
pro Semester in der Vorlesungs- und der vorlesungsfreien Zeit insgesamt 750 bis 900 Stunden 
beträgt. Dies entspricht 32 bis 39 Stunden pro Woche bei 46 Wochen im Jahr.  

 Leistungspunkte werden nur bei erfolgreichem Abschluss eines Moduls vergeben. Das bedeutet, 
dass für jede bestandene oder mindestens mit „ausreichend“ benotete Modulprüfung im Sinne 
des § 11 Abs. 2 und 6 die volle Punktzahl unabhängig von der erreichten Einzelnote vergeben 
wird. Insgesamt sind für den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums 180 (Studienvariante 
ohne Praxissemester) oder 210 (Studienvariante mit Praxissemester) Leistungspunkte erforder-
lich. 

 Die Zuordnung von Leistungspunkten zu einzelnen Modulen sowie zu Bachelorarbeit und Kollo-
quium ergibt sich aus dem Studienverlaufsplan (Anlage 1) und wird im Modulhandbuch näher 
erläutert.  

 An anderen Hochschulen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes 
nach dem ECTS erbrachte Leistungspunkte werden nach § 10 mit der Punktzahl anerkannt, die 
für die Leistung im aktuellen Studiengang vorgesehen ist. Bei einer teilweisen Anerkennung re-
duziert sich die Zahl der gutzuschreibenden ECTS-Punkte entsprechend, siehe § 10 Abs. 4 Satz 
2. 

§ 13 Bewertung von Prüfungsleistungen nach dem ECTS-Notensystem 
Das den Studierenden ausgestellte Zeugnis nach § 32 Abs. 1 weist auch eine Notenverteilungs-
skala zur relativen Einstufung der Gesamtnote aus, die den Vorgaben des ECTS und den Hin-
weisen von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz folgt.  



  

§ 14 Wiederholung von Prüfungsleistungen; zusätzliche Prüfungsversuche 
(1) Im Falle des Nichtbestehens können die Bachelorarbeit und das Kolloquium je einmal und die 

Modulprüfungen je zweimal wiederholt werden. Es wird empfohlen, nicht bestandene Prüfungen 
spätestens binnen eines Jahres zu wiederholen. 

(2) Jeder beziehungsweise jedem Studierenden werden auf Antrag im Verlauf des Studiums insge-
samt vier zusätzliche Prüfungsversuche für Modulprüfungen gewährt, die im Falle des Ausschöp-
fens der Zahl der Prüfungsversuche gemäß Absatz 1 auf eine oder mehrere Modulprüfungen, 
Teilmodulprüfungen oder gesondert bewertete Einzelleistungen verwendet werden können. Bei 
dem der Wiederholung vorausgegangenen Prüfungsversuch darf es sich nicht um einen Täu-
schungsversuch im Sinne des § 15 Abs. 3 handeln. Zwei der zusätzlichen Prüfungsversuche 
können auch zur Notenverbesserung in bestandenen ersten Prüfungsversuchen genutzt werden. 
Zusätzliche Prüfungsversuche können nicht für die Bachelorarbeit oder das Kolloquium in An-
spruch genommen werden. 

 Der Antrag auf Gewährung eines zusätzlichen Prüfungsversuchs für nicht bestandene Prüfungen 
ist innerhalb eines Monats (Ausschlussfrist) nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Prüfung, die 
wiederholt werden soll, zum nächsten Prüfungstermin schriftlich oder in Textform bei der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Ein eventuell erhobener Widerspruch 
gegen das Ergebnis der Prüfung, die wiederholt werden soll, hemmt die Antragsfrist nach Satz 1 
nicht. Geht binnen dieser Frist kein Antrag auf Gewährung eines zusätzlichen Prüfungsversuchs 
nach Satz 1 ein oder wird dieser später zurückgenommen (etwa durch Exmatrikulation), gilt eine 
zuvor nicht bestandene Prüfung als endgültig nicht bestanden. Wird die Wiederholung einer be-
standenen Prüfung beantragt, ist der Antrag im Anmeldungszeitraum nach § 17 Abs. 1 zu stellen. 
Im Falle des Nichtantritts des zusätzlichen Prüfungsversuchs zur Notenverbesserung bleibt es 
bei der bisherigen Note. 

 Der zusätzliche Prüfungsversuch ist im nächstmöglichen Prüfungstermin wahrzunehmen. Im 
Falle eines entschuldigten Rücktritts im Sinne des § 15 Abs. 2 ist der zusätzliche Prüfungsver-
such im darauffolgenden Prüfungstermin wahrzunehmen. Bei einer Beurlaubung wegen Schwan-
gerschaft, Erziehungszeit, Pflege (§ 5 Abs. 4) oder Erkrankung oder im Falle des Antritts eines 
in der Prüfungsordnung vorgeschriebenen Praxis- oder Auslandssemesters ist der nächste Prü-
fungstermin nach Ende der Beurlaubung bzw. dem Ende des Praxis- oder Auslandssemesters 
wahrzunehmen. Wird im Falle einer Beurlaubung von dem Recht auf Teilnahme an Prüfungen 
nach § 48 Abs. 5 Satz 5 HG Gebrauch gemacht und die Ablegung von Prüfungen beantragt, ist 
in dem angestrebten Prüfungszeitraum auch ein gegebenenfalls beantragter zusätzlicher Prü-
fungsversuch wahrzunehmen. 

 Vor der Zulassung zu einem zusätzlichen Prüfungsversuch in einem bislang nicht bestandenen 
Modul, soll die oder der Studierende an einem durch die Fakultät angebotenen Beratungsge-
spräch teilnehmen.  

(6) Eine mindestens als „ausreichend“ bewertete Prüfung kann nicht wiederholt werden, es sei denn, 
die oder der Studierende nimmt einen Notenverbesserungsversuch nach Absatz 2 Satz 3 wahr. 
Im Fall der Wiederholung zur Verbesserung der Note einer bereits bestandenen Prüfung fließt 
die Note der besser bewerteten Prüfung in die Gesamtnote nach § 33 ein. 

(7) Ist eine Modulprüfung nicht bestanden und besteht die Prüfung eines Moduls aus mehreren Ein-
zelleistungen oder einer Kombination unterschiedlicher Prüfungsformen, beschränkt sich die 
Wiederholung auf die jeweils nicht bestandene Einzelleistung. Absatz 2 Sätze 2 und 3 können 
auch für eine Teil- oder Einzelleistung in Anspruch genommen werden. Mit Wiederholung einer 
Teil- oder Einzelleistung gilt ein zusätzlicher Prüfungsversuch im Sinne dieser Vorschrift als ver-
braucht. 



§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung 
 Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ (5,0) beziehungsweise bei unbenoteten Prü-

fungsleistungen „nicht bestanden“ bewertet, wenn die oder der Studierende zu einem Prüfungs-
termin ohne triftige Gründe nicht erscheint, nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 
Prüfung zurücktritt oder die Prüfungsleistungen nicht vor Ablauf der Prüfungszeit erbringt. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn die oder der Studierende die Bachelorarbeit nicht fristgemäß abliefert. 

 Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungs-
ausschuss unverzüglich angezeigt, schriftlich dargelegt und glaubhaft nachgewiesen werden. Bei 
Krankheit der oder des Studierenden wird die Vorlage eines nachvollziehbaren ärztlichen Attes-
tes verlangt, aus dem hervorgeht, dass sie oder er prüfungsunfähig ist. Erfolgt der Rücktritt wäh-
rend einer Prüfung, ist dies zudem zu Protokoll zu erklären und durch die oder den Aufsichtfüh-
renden in das Protokoll aufzunehmen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so wird 
der oder dem Studierenden mitgeteilt, dass sie oder er die Zulassung zu der entsprechenden 
Prüfungsleistung erneut beantragen kann.  

 Versucht die oder der Studierende das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungs-
leistung als „nicht ausreichend“ (5,0) beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet. Das Mitführen 
nicht zulässiger Hilfsmittel kann bereits eine Täuschungshandlung darstellen. Unzulässige Hilfs-
mittel sind alle nicht ausdrücklich zur jeweiligen Prüfung zugelassenen Unterlagen, elektroni-
schen Arbeitshilfen, sonstige technische Geräte oder Hilfsmittel u.Ä. Für schriftliche Ausarbeitun-
gen gilt, dass die Übernahme fremden geistigen Eigentums (Textstellen, Bilder, Statistiken etc. 
anderer Urheber aus offline- oder online-Quellen) als Zitate zu kennzeichnen sind (siehe auch 
die Richtlinien des Präsidiums der TH Köln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und 
zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten vom 08. Januar 2016 in ihrer jeweils aktuel-
len Fassung). Auch die Übernahme jedweder nicht selbst erzeugter Lösungsartefakte (z.B. Pro-
grammcodes, technische Zeichnungen, technische oder naturwissenschaftliche Modelle und Si-
mulationen) in eigene technische Lösungsdokumente ist als Plagiat zu werten, wenn die Quelle 
nicht gekennzeichnet wird. Die Wiederholung einer Prüfung im Falle eines Plagiatsvorwurfs kann 
von der Erfüllung von Auflagen, etwa der erfolgreichen Teilnahme an einem Seminar oder Work-
shop zur Technik wissenschaftlichen Arbeitens, abhängig gemacht werden. 

 Wer den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem 
jeweiligen Prüfer beziehungsweise der oder dem Aufsichtführenden, in der Regel nach Abmah-
nung, von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) beziehungsweise „nicht bestanden“ 
bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind in einer Niederschrift über den Prüfungsverlauf 
(Protokoll) aktenkundig zu machen. In diesem Fall kann die oder der Betroffene verlangen, dass 
diese Entscheidung vom Prüfungsausschuss überprüft wird. Dies gilt entsprechend bei Feststel-
lungen einer Prüferin oder eines Prüfers beziehungsweise einer oder eines Aufsichtführenden 
gemäß Absatz 3. Im Falle eines Täuschungsvorwurfs ist unbeschadet der Vorschriften des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses berechtigt, den Prüfling zur Ermittlung der beweiserheblichen 
Tatsachen zu befragen. Die Prüferinnen und Prüfer können zu der Befragung hinzugezogen wer-
den.  

 Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches (zum Bei-
spiel bei extremen Plagiaten durch vollständige Übernahmen – oder geschickter Verschleierung 
derselben – längerer Textpassagen etc., die nicht als Zitate gekennzeichnet sind) kann der Prü-
fungsausschuss beschließen, dass die Prüfung als endgültig nicht bestanden gilt und der Prüfling 
deshalb exmatrikuliert wird. 



  

 Der Täuschungsversuch kann darüber hinaus als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahn-
det werden. Näheres ist in § 63 Abs. 5 HG geregelt. 

II Modulprüfungen 

§ 16 Ziel, Umfang und Form der Modulprüfungen 
 Das Studium ist in einzelne Module unterteilt, die jeweils mit einer Prüfung abgeschlossen wer-

den und sich auf ein, höchstens zwei Studiensemester erstrecken. Die Kompetenzen eines Mo-
duls können in einer oder mehreren Veranstaltungen mit unterschiedlichen Lehr- und Lernformen 
vermittelt werden. Die Modulprüfung kann sich in mehrere einzelne Prüfungsleistungen mit glei-
cher oder unterschiedlicher Prüfungsform nach den §§ 19 bis 22 untergliedern. In den Prüfungen 
soll anhand der in der Modulbeschreibung definierten intendierten Lernergebnisse festgestellt 
werden, ob und in welcher Qualität die Studierenden die intendierten Lernergebnisse der Module 
erreicht haben. Relevante Fachinhalte vorangegangener Module können vorausgesetzt werden.  

 Lehrveranstaltungen und Prüfungen können auch in englischer Sprache abgehalten werden. Nä-
heres ergibt sich aus den §§ 24, 25 sowie dem Studienverlaufsplan (Anlage 1) und dem Modul-
handbuch. 

 Die Prüfungsform orientiert sich an den Erfordernissen des jeweiligen Moduls. Dabei sind schrift-
liche oder elektronische Klausurarbeiten (§§ 19, 20) mit einer Bearbeitungszeit von 60 bis 120 
Minuten, mündliche Prüfungen (§ 21) von 10 bis 30 Minuten Dauer pro Prüfling und weitere Prü-
fungsformen (§ 23) sowie Kombinationen dieser Prüfungsformen zulässig.  

 Die Gesamtprüfungsbelastung der Studierenden je Modulprüfung soll bei Modulprüfungen, die 
eine Kombination mehrerer Prüfungsformen beinhalten, nicht höher liegen, als bei Vorliegen von 
nur einer Prüfungsform.  

 Der Prüfungsausschuss legt in der Regel zu Beginn eines Semesters im Benehmen mit den 
Prüferinnen und Prüfern für jedes Modul die Prüfungsform und die Prüfungsmodalitäten unter 
Beachtung der Studierbarkeit und der Modulbeschreibung fest, soweit nicht im Studienverlaufs-
plan oder im Modulhandbuch bereits verbindliche Regelungen enthalten sind. Besteht die Prü-
fung innerhalb eines Moduls aus mehreren Einzelleistungen oder einer Kombination unterschied-
licher Prüfungsformen, ist darüber hinaus auch die Gewichtung der einzelnen Prüfungsteile zu-
einander festzulegen. Ist keine besondere Gewichtung festgelegt, ist die Gesamtnote nach § 11 
Abs. 5 aus dem arithmetischen Mittel der jeweiligen Einzelbewertungen zu bilden. 

 Der Prüfungszeitraum für die Klausuren und mündlichen Prüfungen wird vom Prüfungsaus-
schuss in der Regel einen Monat vor dem Prüfungszeitraum im Benehmen mit den Prüferinnen 
und Prüfern für alle Studierenden der jeweiligen Modulprüfung einheitlich und verbindlich festge-
legt. Die Bekanntgabe durch Aushang oder in einem elektronischen Prüfungsverwaltungssystem 
ist ausreichend. 

 Im Falle weiterer Prüfungsformen legt die Prüferin oder der Prüfer den Terminplan für die Erbrin-
gung der Prüfungsleistungen im ersten Viertel der Veranstaltung fest und zeigt dies dem Prü-
fungsausschuss an. In dieser Zeitspanne gibt die Prüferin oder der Prüfer den Terminplan für die 
Erbringung der Prüfungsleistungen bekannt. Die Bekanntgabe durch Aushang oder in einem 
elektronischen Prüfungsverwaltungssystem bzw. einem anderen durch die Hochschule bereitge-
stellten System ist ausreichend. § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3 findet keine Anwendung. 



§ 17 Zulassung zu Modulprüfungen 
 Die Teilnahme an einer Prüfung setzt die Zulassung zu dieser voraus. Der Antrag auf Zulassung 

ist in dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Anmeldungszeitraum über das vom Studieren-
den- und Prüfungsservice zur Verfügung gestellte elektronische An- und Abmeldeverfahren oder 
in Ausnahmefällen schriftlich an den Studierenden- und Prüfungsservice zu richten. Die Studen-
tin oder der Student muss sich durch Einsicht in das elektronische Prüfungsverwaltungssystem 
davon überzeugen, dass die Anmeldung korrekt vermerkt ist.  

 Zu einer Prüfung kann nur zugelassen werden, wer an der Technischen Hochschule Köln als 
Studentin oder Student eingeschrieben oder als Zweithörer oder Zweithörerin nach § 52 Abs. 1 
und 2 HG zugelassen ist. 

 Für die Zulassung zu den Modulprüfungen kann das Bestehen von Prüfungsvorleistungen, Prak-
tika, semsterbegleitenden Teilleistungen oder weiterer Modulprüfungen zur Voraussetzung ge-
macht werden; Näheres hierzu regelt § 25 in Verbindung mit dem Studienverlaufsplan (Anlage 
1).  

 Die in dem Zulassungsantrag genannten Module aus den Wahlpflichtmodulen, in denen der Prüf-
ling die Modulprüfung ablegen möchte, sind mit der Antragstellung verbindlich festgelegt. Im Üb-
rigen gilt Absatz 6. 

 Dem Antrag ist bei mündlichen Prüfungen eine Erklärung beizufügen oder bis zu einem vom 
Prüfungsausschuss festgesetzten Termin nachzureichen, ob der Teilnahme von Studierenden 
des gleichen Studiengangs als Zuhörerinnen und Zuhörer widersprochen wird.  

 Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung kann beim Studierenden- und Prüfungsservice 
über das zur Verfügung gestellte elektronische An- und Abmeldeverfahren oder in Ausnahmefäl-
len schriftlich bis eine Woche vor dem festgesetzten Prüfungstermin ohne Anrechnung auf die 
Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen werden. Der Rücktritt von einem ersten 
Prüfungsversuch hebt auch die verbindliche Festlegung eines Wahlpflichtmoduls nach Absatz 4 
auf. 

 Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die in Absätzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder  
b) Unterlagen unvollständig sind und nicht bis zu dem vom Prüfungsausschuss festge-

setzten Termin ergänzt werden oder  
c) die oder der Studierende im Geltungsbereich des Grundgesetzes  

− die Bachelor- oder eine sonstige Abschlussprüfung im gleichen Studiengang oder  
− eine entsprechende Prüfung in einem Studiengang mit erheblicher inhaltlicher 

Nähe  

endgültig nicht bestanden hat.  

Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn die oder der Studierende im gleichen 
Studiengang an einer anderen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes den Prü-
fungsanspruch, z.B. durch Versäumen einer Wiederholungsfrist, verloren hat. 

§ 18 Durchführung von Modulprüfungen 
 Für die Modulprüfungen nach §§ 19 bis 21 ist in der Regel ein Prüfungstermin in jedem Semester 

anzusetzen. Jede Prüfung ist jedoch mindestens einmal jährlich anzubieten. Prüfungen sollen, 
soweit die Prüfung nicht semesterbegleitend stattfindet, innerhalb von Prüfungszeiträumen statt-
finden, die vom Prüfungsausschuss festgesetzt und bei Semesterbeginn oder zum Ende des 
vorhergehenden Semesters bekannt gegeben werden. Prüfungstermine sollen so angesetzt wer-



  

den, dass infolge der Terminierung keine Lehrveranstaltungen ausfallen. Prüfungsabläufe (ins-
besondere bei mündlichen Prüfungen einschließlich Präsentationen) sollen hinreichend doku-
mentiert werden. 

 Die Termine der einzelnen Prüfungen und die Zulassung zur Prüfung werden den Studierenden 
rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen vor der betreffenden Prüfung, bekannt gege-
ben. Die Bekanntgabe durch Aushang oder in einem elektronischen Prüfungsverwaltungssystem 
ist ausreichend. 

 Studierende haben sich auf Verlangen mit einem amtlichen Lichtbildausweis und der elektroni-
schen Studierendenkarte (MultiCa) auszuweisen. 

 Macht eine Studentin oder ein Student durch ein ärztliches Zeugnis oder auf andere Weise glaub-
haft, dass sie oder er wegen einer Behinderung oder chronischen Erkrankung im Sinne des § 3 
Behindertengleichstellungsgesetz nicht in der Lage ist, die Prüfung, Studienleistung oder Zulas-
sungsprüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder Zeit abzulegen, entscheidet 
die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach pflichtgemäßem Ermessen, ob, in wel-
cher Form und in welchem Umfang ein Nachteilsausgleichs gewährt wird. Anträge auf Nachteil-
sausgleich sind rechtzeitig (in der Regel spätestens bei Anmeldung zur Prüfung und mindestens 
zwei Monate vor der Prüfung oder bis zu einem durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses bestimmten Termin) und mit allen erforderlichen Unterlagen zu stel-
len. Die Entscheidung über den Antrag ergeht binnen angemessener Frist (in der Regel binnen 
eines Monats nach Antragstellung beziehungsweise mindestens einen Monat vor Beginn der 
Prüfung beziehungsweise Ausgabe der Aufgabenstellung). Die oder der Beauftragte für Studie-
rende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen nach § 62b HG kann vor der Entschei-
dung angehört werden. Die Sätze 1 bis 4 finden in Ausnahmefällen auch bei einer vorüberge-
henden gesundheitlichen Beeinträchtigung Anwendung. 

 Schriftliche oder mündliche Prüfungsleistungen sind ab dem zweiten Wiederholungsversuch von 
Modulprüfungen, Teilmodulprüfungen oder gesondert bewerteten Einzelleistungen sowie in Prü-
fungen, mit denen der Studiengang abgeschlossen wird, von mindestens zwei Prüferinnen oder 
Prüfern zu bewerten.  

 Über den Verlauf von Prüfungen nach §§ 19 und 20 ist ein Protokoll zu führen, in das mindestens 
die Namen der Protokoll- beziehungsweise Aufsichtführenden und der Prüfungskandidatinnen 
und Prüfungskandidaten, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere Vorkomm-
nisse aufzunehmen sind. 

§ 19 Klausurarbeiten 
 In den Klausurarbeiten soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er in begrenzter 

Zeit und mit beschränkten Hilfsmitteln Themen oder Fragestellungen aus Gebieten des jeweili-
gen Moduls mit geläufigen wissenschaftlichen Methoden ihrer oder seiner Fachrichtung erkennt 
und auf richtigem Wege zu einer Lösung finden kann. 

 Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Über die Zulassung von Hilfsmitteln entscheidet die 
Prüferin oder der Prüfer. 

 Die Klausurarbeit wird in der Regel von nur einer Prüferin oder einem Prüfer gestellt. In fachlich 
begründeten Fällen, insbesondere, wenn in einem Modul mehrere Fachgebiete zusammenfas-
send geprüft werden, kann die Prüfungsaufgabe auch von mehreren Prüferinnen oder Prüfern 
gestellt werden. In diesem Fall legen die Prüferinnen oder Prüfer die Gewichtung der Anteile an 
der Prüfungsaufgabe vorher gemeinsam fest; ungeachtet der Anteile und ihrer Gewichtung be-
urteilt jede Prüferin oder jeder Prüfer die gesamte Klausurarbeit. Abweichend davon kann der 
Prüfungsausschuss wegen der Besonderheit eines Fachgebietes bestimmen, dass die Prüferin 



oder der Prüfer nur den Teil der Klausurarbeit beurteilt, der ihrem oder seinem Fachgebiet ent-
spricht. In diesem Fall wird die Bewertung entsprechend der vorher festgelegten Gewichtung der 
Anteile berücksichtigt. § 18 Abs. 5 bleibt unberührt. 

 Mit elektronischen Hilfen durchgeführte Prüfungen sind zulässig. Sie werden wie schriftliche Prü-
fungen behandelt. Eine elektronische Klausur (eKlausur) ist eine Prüfung, die am Computer mit-
tels eines Prüfungsprogramms durchgeführt wird und deren Erstellung, Durchführung und Aus-
wertung insgesamt durch Informations- und Kommunikationstechnologien unterstützt wird. Die 
eKlausur kommt, vorbehaltlich der technischen Möglichkeiten, in dazu geeigneten Modulen auf 
Antrag der Prüfenden und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses zur Anwendung. Den Stu-
dierenden wird vor der Prüfung ausreichend Gelegenheit gegeben, sich mit dem elektronischen 
Prüfungssystem vertraut zu machen. Die eKlausur ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundi-
gen Person durchzuführen, die über den Prüfungsverlauf eine Niederschrift anfertigt (§ 18 Abs. 
6). Es muss sichergestellt sein, dass die elektronischen Daten eindeutig und bis zum Ablauf der 
Aufbewahrungsfristen den einzelnen Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten zugeord-
net werden können.  

§ 20 Schriftliche Prüfungen im Antwortwahlverfahren 
 Klausurarbeiten können ganz oder teilweise auch in der Form des Antwortwahlverfahrens durch-

geführt werden. Hierbei haben die Studierenden unter Aufsicht schriftlich gestellte Fragen durch 
die Angabe der für zutreffend befundenen Antworten aus einem Katalog vorgegebener Antwort-
möglichkeiten zu lösen. Das Antwortwahlverfahren kommt in dazu geeigneten Modulen auf An-
trag der Prüfenden und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses zur Anwendung. 

 Die Prüfungsfragen müssen auf die mit dem betreffenden Modul zu vermittelnden Kenntnisse 
und Qualifikationen abgestellt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen.  

 Die Festlegung der Prüfungsfragen und der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten (Prüfungsauf-
gaben) erfolgt durch die Prüfenden. Dabei ist auch schriftlich festzuhalten, welche der Antwort-
möglichkeiten als zutreffende Lösung der Prüfungsfragen anerkannt werden. 

 Die Bewertung der schriftlichen Prüfung hat folgende Angaben zu enthalten: 

a) Die Zahl der gestellten und die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Prü-
fungsfragen, 

b) die erforderliche Mindestpunktzahl zutreffend zu beantwortender Prüfungsfragen 
(Bestehensgrenze), 

c) im Falle des Bestehens die Prozentzahl, um die die Anzahl der zutreffend beantwor-
teten Fragen die Mindestanforderungen übersteigt, 

d) die von der oder dem Studierenden erzielte Note. 

 Die Prüfenden haben bei der Auswertung der Prüfungsleistungen aller Studierenden darauf zu 
achten, ob sich aufgrund der Häufung fehlerhafter Antworten auf bestimmte Prüfungsfragen An-
haltspunkte dafür ergeben, dass die Prüfungsaufgabe fehlerhaft formuliert war. Ergibt sich nach 
der Durchführung der Prüfung, dass einzelne Prüfungsfragen oder Antwortmöglichkeiten fehler-
haft sind, gelten die betreffenden Prüfungsaufgaben als nicht gestellt. Die Zahl der Prüfungsauf-
gaben vermindert sich entsprechend, bei der Bewertung ist die verminderte Aufgabenzahl zu-
grunde zu legen. Die Verminderung der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil der Stu-
dierenden auswirken.  

 Besteht eine Prüfungsleistung nur teilweise aus Prüfungsaufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren, 
gelten die Absätze 1 bis 5 nur für den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten Prüfungsteil. Handelt 
es sich im Falle des Satzes 1 um einen unselbständigen Prüfungsteil, finden die Bestimmungen 
des Absatzes 4 Buchstaben b) bis d) keine Anwendung. 



  

§ 21 Mündliche Prüfungen 
 Mündliche Prüfungen werden, außer in Fällen des § 18 Abs. 5, vor einer Prüferin oder einem 

Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers (§ 9 Abs. 
1) oder vor mehreren Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) als Gruppenprüfungen oder als 
Einzelprüfungen abgelegt. Werden in einer Prüfung mehrere Fachgebiete gemeinsam geprüft, 
wird die oder der einzelne Studierende in jedem Fachgebiet grundsätzlich nur von einer Prüferin 
oder einem Prüfer geprüft, es sei denn, es liegt ein Fall des § 18 Abs. 5 vor. Vor der Festsetzung 
der Note hat die Prüferin oder der Prüfer die Beisitzerin oder den Beisitzer oder die anderen 
Prüferinnen oder Prüfer zu hören.  

 Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung, insbesondere die für die Benotung 
maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Note ist den Studierenden im 
Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben.  

 Studierenden des gleichen Studiengangs soll bei mündlichen Prüfungen die Teilnahme als Zu-
hörerin oder Zuhörer nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse ermöglicht werden, sofern nicht 
eine Prüfungskandidatin oder ein Prüfungskandidat bei der Anmeldung zur Prüfung widerspro-
chen hat. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses. 

§ 22 Weitere Prüfungsformen 
 Neben Klausurarbeiten und mündlichen Prüfungen können für Modulprüfungen auch andere Prü-

fungsformen vorgesehen werden, insbesondere Referat, Hausarbeit, mündlicher Beitrag, Projek-
tarbeit, Entwurf, Lernportfolio oder Praktikumsbericht.  

 Die Prüfungen der weiteren Prüfungsformen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem 
Prüfer bewertet, soweit nicht ein Fall des § 18 Abs. 5 vorliegt.  

 Eine Hausarbeit (z.B. Fallstudie, Recherche, Entwurf) dient der Feststellung, ob die Studierenden 
befähigt sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fachaufgabe nach wissenschaftlichen und 
fachpraktischen Methoden selbstständig in schriftlicher Form zu bearbeiten. Das Thema und der 
Umfang (z. B. Seitenzahl des Textteils) der Hausarbeit werden von der Prüferin beziehungsweise 
dem Prüfer zu Beginn des Semesters festgelegt.  

 Ein mündlicher Beitrag (z. B. Referat, Präsentation, Verhandlung, Moderation) dient der Feststel-
lung, ob die Studierenden befähigt sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine praxisorientierte 
Aufgabe nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden selbstständig zu bearbeiten 
und mittels verbaler Kommunikation fachlich angemessen darzustellen. Die Dauer des mündli-
chen Beitrags wird von der Prüferin beziehungsweise dem Prüfer zu Beginn des Semesters fest-
gelegt. Die für die Benotung des mündlichen Beitrags maßgeblichen Tatsachen sind in einem 
Protokoll festzuhalten. Die Note ist den Studierenden spätestens eine Woche nach dem mündli-
chen Beitrag bekannt zu geben. 

 Ein Lernportfolio dokumentiert den studentischen Kompetenzentwicklungsprozess anhand von 
Präsentationen, Essays, Ausschnitten aus Praktikumsberichten, Inhaltsverzeichnissen von 
Hausarbeiten, Vorlesungsmitschriften, To-Do-Listen, Forschungsberichten und anderen Leis-
tungsdarstellungen und Lernproduktionen, zusammengefasst als sogenannte „Artefakte“. Nur in 
Verbindung mit der studentischen Reflexion (schriftlich, mündlich oder auch in einem Video) der 
Verwendung dieser Artefakte für das Erreichen des zuvor durch die Prüferin oder den Prüfer 
transparent gemachten Lernziels wird das Lernportfolio zum Prüfungsgegenstand. Während der 
Erstellung des Lernportfolios wird von der Prüferin oder dem Prüfer im Semesterverlauf Feed-
back auf Entwicklungsschritte und/oder Artefakte gegeben. Als Prüfungsleistung wird eine nach 



dem Feedback überarbeitete Form des Lernportfolios – meist in elektronischer Form – einge-
reicht.  

 Hausarbeiten und mündliche Beiträge können auch in Form einer Gruppenarbeit zur Prüfung 
zugelassen werden. Dies setzt in der Regel voraus, dass der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag der oder des einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, 
Arbeitsgebieten, Seitenzahlen (bei Hausarbeiten) oder anderen objektiven Kriterien, die eine ein-
deutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. Wenn die 
intendierten Lernergebnisse die Teamarbeit insgesamt im Fokus haben, kann davon abweichend 
eine Gesamtbewertung der Gruppenarbeit stattfinden. 

III Studienverlauf 

§ 23 Praxisbegleitetes Studiensemester (Praxissemester) 
(1) In der Studienvariante mit Praxissemester ist das Praxissemester ein verbindlicher und integrier-

ter Bestandteil des Studiums. Es soll die Studierenden an die berufliche Tätigkeit der „Ingenieu-
rin” bzw. des „Ingenieurs” durch konkrete Aufgabenstellung und praktische ingenieurnahe Mitar-
beit in Betrieben oder anderen Einrichtungen der Berufspraxis heranführen. Es dient insbeson-
dere dazu, die im bisherigen Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden und 
die bei der praktischen Tätigkeit gemachten Erfahrungen zu reflektieren und auszuwerten. Eine 
Absolvierung des Praxissemesters im Ausland erlaubt zudem den Ausbau von sprachlichen und 
interkulturellen Fähigkeiten. Das Praxissemester wird in der Regel im fünften Semester (Vollzeit-
studium) bzw. bei Erreichen entsprechender Studienleistungen beim Teilzeitstudium abgeleistet 
und umfasst einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens 20 Wochen in Vollzeit (bzw. 
einen entsprechenden zusammenhängenden Zeitraum beim Teilzeitstudium). Vorzugsweise soll 
das Praxissemester im Ausland stattfinden. 

(2) Auf Antrag wird zum Praxissemester zugelassen, wer den ersten Studienabschnitt bestanden 
hat. Über die Zulassung zum Praxissemester und die förmliche Vergabe der Praxissemester-
plätze entscheidet der Prüfungsausschuss. Das Praxissemestersekretariat organisiert und kon-
trolliert die ordnungsgemäße Durchführung des Praxissemesters. Das Nähere regelt die Fakultät 
für Informatik und Ingenieurwissenschaften der Technischen Hochschule Köln in der Praxisse-
mesterordnung (Anlage 4). 

(3) Während des Praxissemesters wird jede und jeder Studierende von einer bestimmten Professo-
rin oder einem bestimmten Professor betreut. Ausnahmen von dieser Regelung hinsichtlich der 
Person der Betreuerin oder des Betreuers sowie Art und Form der Betreuung werden in der Pra-
xissemesterordnung geregelt. 

(4) Über das Praxissemester wird eine benotete Bescheinigung durch den betreuenden Professor 
bzw. die betreuende Professorin ausgestellt. Die Benotung des Praxissemesters erfolgt auf der 
Grundlage der schriftlichen Ausarbeitung des Praxisberichts und des mündlichen Vortrags im 
Verhältnis 60/40. 

(5) Die Anerkennung des Praxissemesters erfolgt durch die Praxissemesterbeauftragte oder den 
Praxissemesterbeauftragten nach Vorlage 

1. der benoteten Bescheinigung nach Absatz 4, 

2. des Nachweises über die erfolgreiche Teilnahme an Praxissemestervortrags-veranstaltungen 
im Umfang von mindestens 4 Zeitstunden, 



  

3. des Praxisberichtes der bzw. des Studierenden, der vom betreuenden Professor bzw. der 
betreuenden Professorin zu beurteilen ist, 

4. eines Zeugnisses der Praxisstelle über Inhalt, Dauer und Erfolg der praktischen Tätigkeit der 
bzw. des Studierenden, aus dem eine positive Bewertung der Arbeiten hervorgeht und 

5. des abschließenden Vortrages der bzw. des Studierenden über das absolvierte Praxissemes-
ter.  

(6)  Für das anerkannte, integrierte Praxissemester werden 30 ECTS vergeben. 

§ 24 Module und Abschluss des Studiums, Zusatzmodule  
 Im Studium sind in allen vorgeschriebenen Modulen (Pflicht- und Wahlpflichtmodulen) Mo-

dulprüfungen in den Prüfungsformen der §§ 19 bis 22 abzulegen. Die Module des Studiums 
sind in § 26 aufgeführt, die Prüfungsformen sind, sofern sie nicht vom Prüfungsausschuss im 
Einzelnen festgelegt werden (§ 16 Abs. 5 Satz 1), dem Studienverlaufsplan oder dem Modul-
handbuch zu entnehmen. Wahlmöglichkeiten ergeben sich aus dem Studienverlaufsplan und 
werden im Anhang 3 und im Modulhandbuch näher erläutert. 

 Die oder der Studierende kann sich in mehr als den zur Erreichung der vorgeschriebenen Zahl 
von Leistungspunkten erforderlichen Modulen einer Prüfungsleistung unterziehen (Zusatzmo-
dule). Die Ergebnisse dieser Prüfungsleistungen werden auf Antrag der oder des Studierenden 
in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. 
Als Prüfung in Zusatzmodulen gilt auch, wenn der Prüfling aus einem Katalog von Wahlpflicht-
modulen mehr als die vorgeschriebene Anzahl auswählt und durch Modulprüfungen abschließt. 
In diesem Fall gelten die zuerst abgelegten Modulprüfungen als die vorgeschriebenen Prüfun-
gen, es sei denn, dass der Prüfling vor der ersten Prüfung etwas anderes bestimmt hat. 

§ 25 Modulprüfungen  
Im Studium sind die folgenden Modulprüfungen abzulegen: 

(1) Im ersten Studienabschnitt sind folgende Modulprüfungen abzulegen: 

1. Mathematik (I und II) 
2. Physik (I und II) 
3. Einführung in die Elektrotechnik (I und II) 
4. Einführung in die Mechanik (I und II) 
5. Informatik (I und II) 
6. Wissenschaftliches Arbeiten und Grundlagen der Projektarbeit 
7. Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

(2)  Im zweiten Studienabschnitt sind im Studienschwerpunkt Elektrotechnik folgende Modulprüfun-
gen abzulegen: 

1. Betriebliches Rechnungswesen 

2. Marketing I 

3. Statistik 

4. Wirtschaftsrecht 

5. Elektronik 

6. Systemtheorie 

7. Unternehmenslogistik 



8. Organisation und Management 

9. Qualitätsmanagement 

10. Projektmanagement 

11. Automatisierungssysteme 

12. Messsysteme und Sensorik 

13. Finanzierung und Investition 

14. Kommunikation und Führung 

15. Wirtschaftsenglisch 

16. Unternehmensplanspiel 

17. Controlling 

18. Elektrische Antriebssysteme 

19.    1. Schwerpunktmodul 

20.    2. Schwerpunktmodul 

21.    3. Schwerpunktmodul 

22. Bachelorarbeit inkl. Kolloquium 

 

Aus den Schwerpunktmodulen (Wahlmodule) sind mindestens zwei aus den Modulen der Elekt-
rotechnik zu wählen. Die Übrigen können frei aus dem gesamten Katalog der Schwerpunktmo-
dule gewählt werden. Der Katalog wird zu Beginn eines jeden Semesters nach Maßgabe des 
Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften neu zu-
sammengestellt und durch Aushang und auf den Webseiten der Fakultät bekannt gemacht.  

 Im zweiten Studienabschnitt sind im Studienschwerpunkt Maschinenbau folgende Modulprüfun-
gen abzulegen: 

1. Betriebliches Rechnungswesen 

2. Marketing I 

3. Statistik 

4. Wirtschaftsrecht 

5. Konstruktionslehre 

6. Werkstoffkunde I  

7. Unternehmenslogistik 

8. Organisation und Management 

9. Qualitätsmanagement 

10. Projektmanagement 

11. Fertigungstechnik I 

12. Werkstoffkunde II 

13. Finanzierung und Investition 

14. Kommunikation und Führung 



  

15. Wirtschaftsenglisch 

16. Unternehmensplanspiel 

17. Controlling 

18.    1. Schwerpunktmodul 

19.    2. Schwerpunktmodul 

20.    3. Schwerpunktmodul 

21.    4. Schwerpunktmodul 

22. Bachelorarbeit inkl. Kolloquium 

Aus den Schwerpunktmodulen (Wahlmodule) sind mindestens zwei aus den Modulen des Ma-
schinenbaus zu wählen. Die Übrigen können frei aus dem gesamten Katalog der Schwerpunkt-
module gewählt werden. Der Katalog wird zu Beginn eines jeden Semesters nach Maßgabe des 
Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften neu zu-
sammengestellt und durch Aushang und auf den Webseiten der Fakultät bekannt gemacht.  

 

 Im zweiten Studienabschnitt sind im Studienschwerpunkt Umwelttechnik folgende Modulprüfun-
gen abzulegen: 

1. Betriebliches Rechnungswesen 

2. Marketing I 

3. Statistik 

4. Wirtschaftsrecht 

5. Grundlagen der Umweltchemie 

6. Werkstoffkunde I  

7. Unternehmenslogistik 

8. Organisation und Management 

9. Qualitätsmanagement 

10. Projektmanagement 

11. Grundlagen der Technischen Thermodynamik 

12. Werkstoffkunde II 

13. Finanzierung und Investition 

14. Kommunikation und Führung 

15. Wirtschaftsenglisch 

16. Unternehmensplanspiel 

17. Controlling 

18. Zirkuläre Wertschöpfung und Recyclingtechnik 

19. Energie- und Ressourcenmanagment 

20.    1. Schwerpunktmodul 

21.    2. Schwerpunktmodul 

22. Bachelorarbeit inkl. Kolloquium 



Die zwei Schwerpunktmodule (Wahlmodule) können frei aus dem gesamten Katalog der Schwer-
punktmodule gewählt werden. Der Katalog wird zu Beginn eines jeden Semesters nach Maßgabe 
des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften neu 
zusammengestellt und durch Aushang und auf den Webseiten der Fakultät bekannt gemacht. 

 

IV Bachelorarbeit und Kolloquium 

§ 26 Bachelorarbeit; Zweck, Thema, Prüferinnen oder Prüfer 
 Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche Hausarbeit. Sie soll zeigen, dass die oder der Studierende 

befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Thema aus ihrem oder seinem Fachgebiet 
sowohl in ihren fachlichen Einzelheiten als auch in den fachübergreifenden Zusammenhängen 
nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden selbständig zu bearbeiten. Die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit kann auch bei der Abschlussarbeit berücksichtigt werden. Prüferinnen 
und Prüfer anderer Fakultäten können in fachlich geeigneten Fällen ebenfalls als Betreuerin oder 
Betreuer gewählt werden. 

 Das Thema der Bachelorarbeit kann von jeder Professorin und jedem Professor, die oder der 
nach § 9 Abs. 1 zur Prüferin beziehungsweise zum Prüfer bestellt werden kann, gestellt und die 
Bearbeitung von ihr oder ihm betreut werden. Auf Antrag der oder des Studierenden kann der 
Prüfungsausschuss auch eine Honorarprofessorin oder einen Honorarprofessor oder mit ent-
sprechenden Aufgaben betraute Lehrbeauftragte gemäß § 9 Abs. 1 zur Betreuerin oder zum 
Betreuer bestellen, wenn feststeht, dass das vorgesehene Thema der Bachelorarbeit nicht durch 
eine fachlich zuständige Professorin oder einen fachlich zuständigen Professor betreut werden 
kann. Die Bachelorarbeit darf mit Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, wenn sie dort ausrei-
chend betreut werden kann. Der oder dem Studierenden ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge 
für den Themenbereich der Bachelorarbeit zu machen. 

 Auf Antrag sorgt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die oder der 
Studierende rechtzeitig ein Thema für die Bachelorarbeit erhält. 

 Die Bachelorarbeit kann auch in der Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des Einzelnen aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung er-
möglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 er-
füllt. 

 Die Bachelorarbeit kann nach Absprache mit der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses und der Betreuerin oder dem Betreuer auch in englischer Sprache verfasst werden. 

§ 27 Zulassung zur Bachelorarbeit 
 Zur Bachelorarbeit kann zugelassen werden, wer die Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 17 

Abs. 2 und 5 erfüllt und aus den nach § 26 vorgeschriebenen Prüfungen insgesamt 140 Leis-
tungspunkte in der Studienvariante ohne Praxissemester bzw. 170 in der Studienvariante mit 
Praxissemester gemäß § 12 erreicht hat. 

 Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich über den Studierenden- und Prüfungsservice an die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind folgende 
Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits vorgelegt wurden: 



  

a) die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
b) eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Bachelorarbeit oder 

einer anderen Abschlussprüfung und zur Ablegung der Bachelorprüfung, 
c) eine Erklärung darüber, welche Prüferin oder welcher Prüfer zur Vorbereitung des 

Themas und zur Betreuung der Bachelorarbeit bereit ist, und  
d) gegebenenfalls: die Angabe des Themenvorschlages für die Bachelorarbeit. 

 Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag 
ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen werden. 

 Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und in Zwei-
felsfällen der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder  
b) die Unterlagen unvollständig sind oder 
c) im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine entsprechende Abschlussarbeit der o-

der des Studierenden ohne Wiederholungsmöglichkeit als „nicht ausreichend“ bewer-
tet worden ist oder die oder der Studierende eine der in Absatz 2 Satz 2 Buchst. b) 
genannten Prüfungen endgültig nicht bestanden hat. 

Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn die oder der Studierende im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes den Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang, z. B. durch Ver-
säumen einer Wiederholungsfrist, verloren hat. 

§ 28 Ausgabe und Bearbeitung der Bachelorarbeit 
 Die Ausgabe der Bachelorarbeit erfolgt über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses. Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses das von der Betreuerin oder dem Betreuer der Bachelorarbeit gestellte 
Thema der oder dem Studierenden bekannt gibt; der Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

 Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Bachelorarbeit) beträgt drei 
Monate, bei einer Bachelorarbeit mit einem empirischen, experimentellen oder mathematischen 
Thema höchstens vier Monate. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen 
sein, dass die Bachelorarbeit innerhalb der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann. Im 
Ausnahmefall kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses aufgrund eines vor Ab-
lauf der Frist gestellten begründeten Antrages die Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen ver-
längern. Die Betreuerin oder der Betreuer der Bachelorarbeit soll zu dem Antrag gehört werden. 
Der Hauptteil der Bachelorarbeit soll 80 Seiten nicht überschreiten. 

 Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen der 
Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Falle der Wiederholung 
gemäß § 14 Abs. 1 ist die Rückgabe nur zulässig, wenn die oder der Studierende bei der Anfer-
tigung der ersten Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte. 

 § 18 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.  

§ 29 Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 
 Die Bachelorarbeit ist fristgemäß dreifach in gebundener Form und einmal – auch zum Zwecke 

der Plagiatsüberprüfung – auf elektronischem Datenträger bzw. im digitalen Format eines allge-
mein gängigen Textverarbeitungsprogramms bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses oder einer von ihr oder ihm hierfür benannten Stelle abzuliefern. Die Übermittlung durch 
Telekommunikationsgeräte (z.B. per Telefax) ist ausgeschlossen. Der Zeitpunkt der Abgabe ist 
aktenkundig zu machen; bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung 
bei der Post maßgebend. Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die beziehungsweise der Stu-



dierende schriftlich zu versichern, dass sie beziehungsweise er die Arbeit – bei einer Gruppen-
arbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbständig angefertigt und keine 
anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt hat.  

 Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. Eine der Prüferinnen oder 
einer der Prüfer soll die Betreuerin oder der Betreuer der Bachelorarbeit sein. Die andere Prüferin 
beziehungsweise der andere Prüfer wird vom Prüfungsausschuss bestimmt. Im Fall des § 27 
Abs. 2 Satz 2 und 3 muss sie oder er eine Professorin oder ein Professor sein. Bei nicht überein-
stimmender Bewertung durch die Prüferinnen oder Prüfer wird die Note der Bachelorarbeit aus 
dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, wenn die Differenz der beiden Noten 
weniger als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz 2,0 oder mehr, wird vom Prüfungsausschuss eine 
dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer bestimmt. In diesem Fall ergibt sich die Note der Bachelor-
arbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Einzelbewertungen. Die Bachelorarbeit 
kann jedoch nur dann als „ausreichend“ oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei 
der Noten „ausreichend“ oder besser sind. 

 Für die bestandene Bachelorarbeit werden 12 Leistungspunkte nach § 12 vergeben.  

§ 30 Kolloquium  
 Das Kolloquium ergänzt die Bachelorarbeit, ist selbständig zu bewerten und soll innerhalb von 

sechs Wochen nach Abgabe der Bachelorarbeit stattfinden. Es dient der Feststellung, ob die 
Studentin oder der Student befähigt ist, die Ergebnisse der Bachelorarbeit, ihre fachlichen und 
methodischen Grundlagen, fachübergreifende Zusammenhänge und außerfachlichen Bezüge 
mündlich darzustellen, selbständig zu begründen und ihre Bedeutung für die Praxis einzuschät-
zen.  

 Zum Kolloquium kann nur zugelassen werden, wer  

a) sämtliche Modulprüfungen bestanden hat,  
b) als Studentin oder Student an der Technischen Hochschule Köln eingeschrieben o-

der als Zweithörerin oder Zweithörer gemäß § 52 Abs. 2 HG zugelassen ist und 
c) eine Bachelorarbeit verfasst hat, die mindestens mit „ausreichend“ bewertet worden 

ist.  

 Der Antrag auf Zulassung zum Kolloquium ist schriftlich an den Studierenden- und Prüfungsser-
vice zu richten. Dem Antrag sind die Nachweise über die in Absatz 2 genannten Zulassungsvo-
raussetzungen beizufügen, sofern sie nicht bereits dem Studierenden- und Prüfungsservice vor-
liegen. Die oder der Studierende kann die Zulassung zum Kolloquium bereits bei der Zulassung 
zur Bachelorarbeit nach § 27 beantragen; in diesem Fall erfolgt die Zulassung zum Kolloquium, 
sobald dem Studierenden- und Prüfungsservice alle erforderlichen Nachweise und Unterlagen 
vorliegen.  

 Das Kolloquium wird in der Regel von den Prüferinnen und Prüfern der Bachelorarbeit abgenom-
men und bewertet. Im Fall des § 29 Abs. 2 wird das Kolloquium von den Prüferinnen und Prüfern 
abgenommen, aus deren Einzelbewertungen die Note der Bachelorarbeit gebildet worden ist.  

 Das Kolloquium wird als mündliche Prüfung von etwa 45 Minuten Dauer durchgeführt. Die Vor-
schriften für mündliche Modulprüfungen (§ 21) finden entsprechende Anwendung. 

 Für das bestandene Kolloquium werden 3 Leistungspunkte nach § 12 vergeben. 



  

V Ergebnis der Bachelorprüfung 

§ 31 Ergebnis der Bachelorprüfung 
 Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn 180 Leistungspunkte in der Studienvariante ohne Pra-

xissemester bzw. 210 Leistungspunkte in der Studienvariante mit Praxissemester erbracht wor-
den sind. Dies setzt voraus, dass alle geforderten Modulprüfungen bestanden sowie die Bachelo-
rarbeit und das Kolloquium mindestens als „ausreichend“ bewertet worden sind.  

 Die Bachelorprüfung ist nicht bestanden, wenn eine der in Absatz 1 genannten Prüfungsleistun-
gen endgültig als "nicht ausreichend" bewertet worden ist oder als "nicht ausreichend" bewertet 
gilt. Über die nicht bestandene Bachelorprüfung wird ein Bescheid erteilt, der mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag stellt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses nach der Exmatrikulation eine Bescheinigung aus, die die erbrachten Prüfungs- und 
Studienleistungen und deren Benotung sowie die zur Bachelorprüfung noch fehlenden Prüfungs-
leistungen enthält. Aus der Bescheinigung muss hervorgehen, dass die oder der Studierende die 
Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden hat. Auf Antrag stellt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses eine Bescheinigung aus, die nur die erbrachten Prüfungs- und Studienle-
istungen und deren Benotung enthält. 

§ 32 Zeugnis, Gesamtnote, Diploma Supplement 
 Über die bestandene Bachelorprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen 

nach der Bewertung, ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Noten und Leistungs-
punkte aller Modulprüfungen, das Thema, die Noten und die Leistungspunkte der Bachelorarbeit 
und des Kolloquiums sowie die Gesamtnote der Bachelorprüfung und gegebenenfalls, bei einer 
von anderen Hochschulen anerkannten Leistung, deren Herkunft.  

 Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ergibt sich als Durchschnitt der in Absatz 1 genannten 
Einzelnoten gemäß § 11 Abs. 4, wobei folgende Gewichtungen zugrunde gelegt werden:  

Bachelorarbeit zweifach 

Kolloquium einhalbfach 

Durchschnitt der Noten der Modulprüfungen  zwölffach 

Praxissemester (in entsprechender Studienvariante)  einfach  

Zur Bildung des Durchschnitts der Noten der Modulprüfungen werden alle Modulprüfungen in-
klusive der Teamprojektarbeit gemäß ihrer Leistungspunkte gewichtet.  

Hat die oder der Studierende aus dem Wahlpflichtkatalog mehr als die erforderlichen Module 
ausgewählt und mit mindestens „ausreichend“ bestanden, gehen diejenigen Modulnoten in die 
Berechnung der Gesamtnote ein, die von der oder dem Studierenden zuerst abgelegt wurden 
oder bei der Prüfungszulassung diesbezüglich gekennzeichnet wurden. 

 In die Gesamtnote fließen die Noten von Zusatzmodulen gemäß § 24 Abs. 2 nicht ein. 

 Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und 
trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

 Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der oder dem Studierenden die Bachelorurkunde mit dem Da-
tum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades gemäß § 2 
Abs. 4 beurkundet. 

 Die Bachelorurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der jeweiligen Fakultät und der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Technischen 
Hochschule Köln versehen. 



 Gleichzeitig mit Zeugnis und Urkunde wird ein Diploma Supplement in englischer Sprache ent-
sprechend den Richtlinien und Vereinbarungen der Hochschulrektorenkonferenz ausgestellt. 

VI Schlussbestimmungen 

§ 33 Einsicht in die Prüfungsakten 
Nach Ablegung des jeweiligen Versuchs einer Modulprüfung beziehungsweise der Bachelorar-
beit und des Kolloquiums wird der oder dem Studierenden auf Antrag Einsichtnahme in die be-
treffende schriftliche oder elektronische Prüfungsarbeit, in gegebenenfalls vorhandene darauf 
bezogene Gutachten der Prüfenden und in das Prüfungsprotokoll einer mündlichen Prüfung ge-
währt. Die Einsichtnahme in eine mindestens mit „ausreichend“ bewertete Bachelorarbeit ist erst 
nach Ablegung des darauf bezogenen Kolloquiums (falls vorgesehen) möglich. Die Einsicht-
nahme ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Note der Modulprüfung beziehungsweise 
der Aushändigung des Prüfungszeugnisses oder der Bescheinigung über das endgültige Nicht-
bestehen der Bachelorprüfung bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu be-
antragen. Die oder der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 34 Ungültigkeit von Prüfungen 
 Hat eine Studentin oder ein Student bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst 

nach der Aushändigung des Zeugnisses, der Bachelorurkunde, des Diploma Supplements oder 
der Bescheinigung nach § 32 Abs. 2 bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die 
Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Studentin oder der Student 
getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Bachelorprüfung ganz oder teilweise für nicht 
bestanden erklären. 

 Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Stu-
dentin oder der Student hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses, der Bachelorurkunde, des Diploma Supplements oder der Bescheinigung 
nach § 32 Abs. 2 bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die 
Studentin oder der Student die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prü-
fungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen über die Rechtsfolgen.  

 Das unrichtige Prüfungszeugnis, die Bachelorurkunde und das Diploma Supplement oder die 
unrichtige Bescheinigung nach § 32 Abs. 2 sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 
Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung 
des Prüfungszeugnisses oder der Bescheinigung nach § 32 Abs. 2 ausgeschlossen. 

§ 35 Inkrafttreten; Übergangsvorschriften 
 Diese Bachelorprüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01. März 2021 in Kraft und wird in den 

Amtlichen Mitteilungen der Technischen Hochschule Köln veröffentlicht. 

 Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die ab dem Sommersemester 2021 ein Stu-
dium im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen der Technischen Hochschule Köln, Campus 
Gummersbach aufnehmen oder sich dafür bewerben. Absatz 3 gilt darüber hinaus auch für die-
jenigen Studierenden, die in dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen auf der Grundlage der 
Bachelorprüfungsordnung vom 28. Juni 2017 (Amtliche Mitteilung 16/2017) eingeschrieben sind. 



  

 Die Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen der Fakultät für 
Informatik und Ingenieurwissenschaften der Technischen Hochschule Köln vom 28. Juni 2017 
(Amtliche Mitteilung 16/2017) tritt mit Wirkung vom 31. August 2025 außer Kraft. Studentinnen 
und Studenten des Studienganges Wirtschaftsingenieurwesen der Technischen Hochschule 
Köln, Campus Gummersbach, die ihr Studium vor dem Sommersemester 2021 begonnen ha-
ben, können ihr Studium auf der Grundlage des vor dem 01. März 2021 geltenden Prüfungs-
rechts bis zum Ende des Wintersemesters 2025/26 abschließen.  

 Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Informatik und Ingeni-
eurwissenschaften der Technischen Hochschule Köln vom 18.11.2020 und nach rechtlicher 
Überprüfung durch das Präsidium der Technischen Hochschule Köln vom 16.12.2020. 

 

Köln, den 05. Januar 2021 Der Präsident  
der Technischen Hochschule Köln 

 

 

Prof. Dr. Stefan Herzig

 

Anlagen:  
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Anlage 2: Studienverlaufsplan bei Teilzeitstudium 

Anlage 3: Erforderliche Nachweise für den Teilzeitstudiengang 

Anlage 4: Praxissemesterordnung 



 

 

 

Anlage 1: Studienverlaufsplan bei Vollzeitstudium 
 

    Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienschwerpunkt Elektrotechnik  

 Modulbezeichnung Credits 
1. Sem.   

1 Mathematik I 5 
2 Einführung in die Elektrotechnik I 5 
3 Einführung in die Mechanik I 5 
4 Physik I 6 
5 Informatik I 4 
6 Wissenschaftliches Arbeiten und Grundlagen der Projektarbeit 5 

2. Sem.   
7 Mathematik II 6 
8 Einführung in die Elektrotechnik II 5 
9 Einführung in die Mechanik II 5 

10 Physik II 5 
11 Informatik II 4 
12 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 5 

3. Sem.   
1 Betriebliches Rechnungswesen 5 
2 Marketing I 5 
3 Statistik 5 
4 Wirtschaftsrecht 5 
5 Elektronik 5 
6 Systemtheorie 5 

4. Sem.   
7 Unternehmenslogistik 5 
8 Organisation und Management 5 
9 Qualitätsmanagement 5 

10 Projektmanagement 5 
11 Automatisierungssysteme* 5 
12 Messsysteme und Sensorik 5 

5. Sem.   
13 Finanzierung und Investition 5 
14 Kommunikation und Führung 5 
15 Wirtschaftsenglisch 5 
16 Unternehmensplanspiel 5 
17 Controlling 5 
18 Elektrische Antriebssysteme*  5 

6. Sem.   
19 1. Schwerpunktmodul  5 
20 2. Schwerpunktmodul 5 
21 3. Schwerpunktmodul 5 

 Bachelorarbeit inkl. Kolloquium 15 
 Summe 180 

 
* bei Start im WS, bei Start im SS: Elektrische Antriebssysteme im 4. Semester und Automatisierungssysteme im 
5. Semester 
 
 
 
 
 



  

    Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienschwerpunkt Maschinenbau  

 Modulbezeichnung Credits 
1. Sem.   

1 Mathematik I 5 
2 Einführung in die Elektrotechnik I 5 
3 Einführung in die Mechanik I 5 
4 Physik I 6 
5 Informatik I 4 
6 Wissenschaftliches Arbeiten und Grundlagen der Projektarbeit 5 

2. Sem.   
7 Mathematik II 6 
8 Einführung in die Elektrotechnik II 5 
9 Einführung in die Mechanik II 5 

10 Physik II 5 
11 Informatik II 4 
12 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 5 

3. Sem.   
1 Betriebliches Rechnungswesen 5 
2 Marketing I 5 
3 Statistik 5 
4 Wirtschaftsrecht 5 
5 Konstruktionslehre 5 
6 Werkstoffkunde I 5 

4. Sem.   
7 Unternehmenslogistik 5 
8 Organisation und Management 5 
9 Qualitätsmanagement 5 

10 Projektmanagement 5 
11 Fertigungstechnik I 5 
12 Werkstoffkunde II 5 

5. Sem.   
13 Finanzierung und Investition 5 
14 Kommunikation und Führung 5 
15 Wirtschaftsenglisch 5 
16 Unternehmensplanspiel 5 
17 Controlling 5 
18 1. Schwerpunktmodul 5 

6. Sem.   
19 2. Schwerpunktmodul 5 
20 3. Schwerpunktmodul 5 
21 4. Schwerpunktmodul 5 

 Bachelorarbeit inkl. Kolloquium 15 
 Summe 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienschwerpunkt Umwelttechnik  

 Modulbezeichnung Credits 
1. Sem.   

1 Mathematik I 5 
2 Einführung in die Elektrotechnik I 5 
3 Einführung in die Mechanik I 5 
4 Physik I 6 
5 Informatik I 4 
6 Wissenschaftliches Arbeiten und Grundlagen der Projektarbeit 5 

2. Sem.   
7 Mathematik II 6 
8 Einführung in die Elektrotechnik II 5 
9 Einführung in die Mechanik II 5 

10 Physik II 5 
11 Informatik II 4 
12 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 5 

3. Sem.   
1 Betriebliches Rechnungswesen 5 
2 Marketing I 5 
3 Statistik 5 
4 Wirtschaftsrecht 5 
5 Grundlagen der Umweltchemie 5 
6 Werkstoffkunde I 5 

4. Sem.   
7 Unternehmenslogistik 5 
8 Organisation und Management 5 
9 Qualitätsmanagement 5 

10 Projektmanagement 5 
11 Grundlagen der Technischen Thermodynamik 5 
12 Werkstoffkunde II 5 

5. Sem.   
13 Finanzierung und Investition 5 
14 Kommunikation und Führung 5 
15 Wirtschaftsenglisch 5 
16 Unternehmensplanspiel 5 
17 Controlling 5 
18 Zirkuläre Wertschöpfung und Recyclingtechnik  5 

6. Sem.   
19 Energie- und Ressourcenmanagment 5 
20 1. Schwerpunktmodul 5 
21 2. Schwerpunktmodul 5 

 Bachelorarbeit inkl. Kolloquium 15 
 Summe 180 

 
 

 

 

 



  

Anlage 2: Studienverlaufsplan bei Teilzeitstudium 
    Wirtschaftsingenieurwesen 

Studienschwerpunkt Elektrotechnik  

 Modulbezeichnung Credits 
1. Sem.   

1 Mathematik I 5 
2 Physik I 6 
3 Informatik I 4 
4 Wissenschaftliches Arbeiten und Grundlagen der Projektarbeit 5 

2. Sem.   
5 Mathematik II 5 
6 Einführung in die Elektrotechnik I 5 
7 Einführung in die Mechanik I 5 
8 Informatik II 4 

3. Sem.   
9 Einführung in die Elektrotechnik II 5 

10 Einführung in die Mechanik II 5 
11 Physik II 6 
12 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 5 

4. Sem.   
1 Betriebliches Rechnungswesen 5 
2 Statistik 5 
3 Elektronik  
4 Systemtheorie 5 

5. Sem.   
5 Marketing I 5 
6 Wirtschaftsrecht 5 
7 Unternehmenslogistik 5 
8 Automatisierungssysteme* 5 

6. Sem.   
9 Organisation und Management 5 

10 Qualitätsmanagement 5 
11 Projektmanagement 5 
12 Messsysteme und Sensorik 5 

7. Sem.   
13 Finanzierung und Investition 5 
14 Kommunikation und Führung 5 
15 Wirtschaftsenglisch 5 
16 Elektrische Antriebssysteme* 5 

8. Sem.   
17 Unternehmensplanspiel 5 
18 Controlling 5 
19 1.  Schwerpunktmodul  5 
20 2.  Schwerpunktmodul 5 

9. Sem.   
21 3. Schwerpunktmodul 5 

 Bachelorarbeit inkl. Kolloquium 15 
 Summe 180 

 
* bei Start im WS, bei Start im SS: Elektrische Antriebssysteme im 5. Semester und Automatisierungssysteme im 
7. Semester 
 



 

 

 

    Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienschwerpunkt Maschinenbau  

 Modulbezeichnung Credits 
1. Sem.   

1 Mathematik I 5 
2 Physik I 6 
3 Informatik I 4 
4 Wissenschaftliches Arbeiten und Grundlagen der Projektarbeit 5 

2. Sem.   
5 Mathematik II 5 
6 Einführung in die Elektrotechnik I 5 
7 Einführung in die Mechanik I 5 
8 Informatik II 4 

3. Sem.   
9 Einführung in die Elektrotechnik II 5 

10 Einführung in die Mechanik II 5 
11 Physik II 6 
12 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 5 

4. Sem.   
1 Betriebliches Rechnungswesen 5 
2 Statistik 5 
3 Konstruktionslehre  
4 Werkstoffkunde I 5 

5. Sem.   
5 Marketing I 5 
6 Wirtschaftsrecht 5 
7 Unternehmenslogistik 5 
8 Fertigungstechnik I 5 

6. Sem.   
9 Organisation und Management 5 

10 Qualitätsmanagement 5 
11 Projektmanagement 5 
12 Werkstoffkunde II 5 

7. Sem.   
13 Finanzierung und Investition 5 
14 Kommunikation und Führung 5 
15 Wirtschaftsenglisch 5 
16 1.  Schwerpunktmodul  5 

8. Sem.   
17 Unternehmensplanspiel 5 
18 Controlling 5 
19 2.  Schwerpunktmodul  5 
20 3.  Schwerpunktmodul 5 

9. Sem.   
21 4.  Schwerpunktmodul 5 

 Bachelorarbeit inkl. Kolloquium 15 
 Summe 180 

 

 

 



  

    Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienschwerpunkt Umwelttechnik  

 Modulbezeichnung Credits 
1. Sem.   

1 Mathematik I 5 
2 Physik I 6 
3 Informatik I 4 
4 Wissenschaftliches Arbeiten und Grundlagen der Projektarbeit 5 

2. Sem.   
5 Mathematik II 5 
6 Einführung in die Elektrotechnik I 5 
7 Einführung in die Mechanik I 5 
8 Informatik II 4 

3. Sem.   
9 Einführung in die Elektrotechnik II 5 

10 Einführung in die Mechanik II 5 
11 Physik II 6 
12 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 5 

4. Sem.   
1 Betriebliches Rechnungswesen 5 
2 Statistik 5 
3 Grundlagen der Umweltchemie  
4 Werkstoffkunde I 5 

5. Sem.   
5 Marketing I 5 
6 Wirtschaftsrecht 5 
7 Unternehmenslogistik 5 
8 Grundlagen der technischen Thermodynamik 5 

6. Sem.   
9 Organisation und Management 5 

10 Qualitätsmanagement 5 
11 Projektmanagement 5 
12 Werkstoffkunde II 5 

7. Sem.   
13 Finanzierung und Investition 5 
14 Kommunikation und Führung 5 
15 Wirtschaftsenglisch 5 
16 Zirkuläre Wertschöpfung und Recyclingtechnik 5 

8. Sem.   
17 Unternehmensplanspiel 5 
18 Controlling 5 
19 Energietechnik und Ressourcenmanagement 5 
20 1.  Schwerpunktmodul 5 

9. Sem.   
21 2.  Schwerpunktmodul 5 

 Bachelorarbeit inkl. Kolloquium 15 
 Summe 180 

  



 

 

 

Anlage 3: Erforderliche Nachweise für die Einschreibung in den Teilzeitstudiengang 

a) Betreuung von eigenen Kindern 
• Geburtsurkunde/n des/der Kindes/r 
• Haushalts- bzw. Meldebescheinigung/en (bei der Gemeinde oder Bezirksrat-

haus anzufordern) 
• Sorgerechtserklärung (für nicht mit der Mutter verheiratete Väter) oder Heirats-

urkunde 

b) Pflege von nahen Angehörigen (Eltern, Großeltern, Kinder oder Ehegatte) 
• Attest des behandelnden Arztes  

c) eigene schwere Erkrankung oder Behinderung 
• Schwerbehindertenausweis (bei mind. einem Grad der Behinderung von 50%) 

oder 
• fachärztliche Gutachten über die Behinderung oder chronische Erkrankung. 

Das Gutachten muss für medizinische Laien nachvollziehbar sein. 

d) Erwerbstätigkeit (mind. 50 % einer Vollzeitstelle) 
• Arbeitsvertrag/Ausbildungsvertrag  

e) Leistungssportler 
• Bescheinigung des entsprechenden Sportvereins  

f) sonstige soziale Gründe 
• entsprechende Nachweise 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

Anlage 4: Praxissemesterordnung 
 

 

Praxissemesterordnung 
 

 
für die Bachelor-Studiengänge Allgemeiner Maschinenbau,  

Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik 
der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften  

der Technischen Hochschule Köln 
 
 

Inhaltsübersicht:           
  
§   1   Ziele und Inhalte des Praxissemesters  
§   2   Rechtsstellung  
§   3   Dauer des Praxissemesters  
§   4   Zulassung  
§   5   Praxisstelle, Praxisplatz  
§   6   Vereinbarung mit der Praxisstelle  
§   7   Durchführung  
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§ 1 
Ziele und Inhalte des Praxissemesters 

 
(1) Das Praxissemester soll die Studierenden an die berufliche Tätigkeit des Inge-

nieurs bzw. des Wirtschaftsingenieurs durch konkrete Aufgabenstellung und be-
triebsnahe Mitarbeit in Betrieben oder anderen Einrichtungen der Berufspraxis 
heranführen. Es soll insbesondere dazu dienen, die im bisherigen Studium er-
worbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden und die bei der praktischen 
Tätigkeit gemachten Erfahrungen zu reflektieren und auszuwerten. 

 
(2) Im Praxissemester werden die Studierenden durch eine ihrem Ausbildungs-

stand angemessene Aufgabe mit (wirtschafts-)ingenieurmäßiger Arbeitsweise 
vertraut gemacht. Sie sollen diese Aufgabe nach entsprechender Einführung 
selbständig, allein oder in der Gruppe unter fachlicher Anleitung bearbeiten. 

 
 

§ 2 
Rechtsstellung 

 
Während des Praxissemesters bleiben die Studierenden Mitglied der Techni-
schen Hochschule Köln. Sie unterliegen den Weisungen und Vorschriften der 
Praxisstelle  (§ 5 Abs. 1). 

 
 

§ 3 
Dauer des Praxissemesters 

 
Das Praxissemester wird in der Regel im 5. Fachsemester abgeleistet und um-
fasst einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens 20 Wochen in Voll-
zeit ohne Berücksichtigung von gewährten Urlaubszeiten. Über abweichende 
Regelungen in Härtefällen entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Praxistätig-
keit darf in maximal zwei Abschnitte eingeteilt werden, wobei der kleinste Ab-
schnitt mindestens zwei Monate umfasst. 

 
 

§ 4 
Zulassung 

 
(1) Auf Antrag wird zum Praxissemester zugelassen, wer den ersten Studienab-

schnitt bestanden hat. Der Antrag soll 3 Monate vor Beginn des Praxissemes-
ters bei der oder dem zuständigen Praxissemesterbeauftragten (§ 8) gestellt 
werden. Diese Regelung kann entfallen, wenn der Antrag durch ein entspre-
chendes Formular ersetzt wird („Praxissemesterurkunde“). Die Voraussetzung 
zur Zulassung zum Praxissemester prüft der zuständige Prüfungsausschuss. 
Die Zulassung spricht der oder die zuständige Praxissemesterbeauftragte aus. 

 
(2) Die vom Prüfungsausschuss festgelegten Fristen für die Antragstellung sind 

einzuhalten, ebenso wie die von der Dekanin oder dem Dekan vorgegebenen 
weiteren Fristen für den ordnungsgemäßen Ablauf des Vergabeverfahrens. 

 



  

 
§ 5 

Praxisstelle, Praxisplatz 
 

(1) Das Praxissemester wird in der Regel in Industrieunternehmen oder entspre-
chend ausgestatteten Behörden, im folgenden Praxisstelle genannt, durchge-
führt. Praxisstellen im Ausland sind ebenfalls möglich und aus vielen Gründen 
erwünscht. 

 
(2) Die Studierenden sollen sich selbständig um eine Praxisstelle bewerben. Die 

Technische Hochschule führt ein Verzeichnis über geeignete Praxisplätze. Fin-
den die Studierenden nach mehrmaligen Absagen keinen Praxisplatz, so kann 
der oder die zuständige Praxissemesterbeauftragte vermittelnd tätig werden. 

 
 

§ 6 
Vereinbarung mit der Praxisstelle 

 
Vor Beginn des Praxissemesters treffen die Studierenden und die Praxisstelle 
eine schriftliche Vereinbarung (gemäß Anlage), die insbesondere regelt: 

 
-  die Art und Dauer der Tätigkeit, 
-  die Pflichten der Praxisstelle gegenüber den Studierenden, 
-  die Pflichten der Studierenden gegenüber der Praxisstelle, 
-  den Versicherungsschutz der Studierenden, 
-  die Voraussetzungen für vorzeitige Auflösung der Vereinbarung, 
-  eine eventuelle Vergütung. 

 
Die Studierenden legen eine Ausfertigung der Vereinbarung rechtzeitig vor Ver-
tragsbeginn der oder dem zuständigen Praxissemesterbeauftragten (§ 8) oder 
dem zuständigen Mentor bzw. der Mentorin (§ 7) zur Überprüfung und Anerken-
nung vor. Abweichungen vom Mustervertrag bedürfen der Genehmigung der o-
der des Praxissemesterbeauftragten. 

 
 

§ 7 
Durchführung 

 
(1) Während des Praxissemesters fertigen die Studierenden in Abstimmung mit ihrer 

Mentorin oder ihrem Mentor (§ 7 Abs. 4 und 5) einen wissenschaftlichen Bericht 
über ihre Tätigkeit an (Praxisbericht). Hierbei ist anzustreben, dass der Bericht 
auch für das gastgebende Unternehmen verwendbar ist. Sollte die Tätigkeit des/ 
der Studierenden die Möglichkeit ausschließen, eine wissenschaftliche Ausarbei-
tung über die bearbeitete Thematik zu erstellen, kann die Mentorin/der Mentor in 
Absprache mit dem/der Studierenden ein anderes Thema festlegen. Der Praxis-
bericht ist der Mentorin oder dem Mentor nach Absprachen zur Bewertung und 
Genehmigung vorzulegen.  

 
(2) Die Studierenden können an Prüfungen während des Praxissemesters teilneh-

men. 



 

 

 

 
(3) Die fachliche Betreuung erfolgt durch eine von der Praxisstelle zu benennende  

Betreuerin oder einen von der Praxisstelle zu benennenden Betreuer und eine o-
der einen von der oder dem zuständigen Praxissemesterbeauftragten zu benen-
nende Mentorin oder zu benennenden Mentor aus dem Kreis der an der Techni-
schen Hochschule Köln lehrenden Professorinnen und Professoren. Die Studie-
renden haben hinsichtlich der Mentorin oder des Mentors ein Vorschlagsrecht. 

 
(4) Die Mentorin oder der Mentor soll die Studierenden mindestens einmal an der Pra-

xisstelle aufsuchen und sich dabei über den Einsatz der Studierenden informieren. 
Bei Zweifeln am zweckmäßigen Einsatz der Studierenden hat der Mentor auf Ab-
hilfe hinzuwirken. Bei Praxisstellen, die so weit vom Studienort entfernt sind, dass 
ein Besuch unwirtschaftlich ist, sollte die Betreuung über Internet, Telefon und/ 
oder Email o.ä. erfolgen. 

 
(5) Die Mentorin oder der Mentor stimmt mit der oder dem Studierenden einen Vortrag 

über Inhalte aus ihrer oder seiner Praxissemestertätigkeit ab, den die oder der 
Studierende im Rahmen des Praxisseminars zum Abschluss des Praxissemesters 
hält. Lässt die Praxisaufgabe einen allgemeininteressanten Vortrag nicht zu, be-
steht die Möglichkeit, dass der Mentor dem oder der Studierenden ein anderes 
Thema zuweist. Der Vortrag wird vom Mentor bewertet. 

 
(6) Aus der Note für die schriftliche Ausarbeitung und dem mündlichen Vortrag wird 

eine Gesamtnote im Verhältnis 60/40 errechnet und dem Prüfungsamt zur Doku-
mentation der Bewertung des benoteten Leistungsnachweises vom Mentor gemel-
det. 

 
 

§ 8 
Praxissemesterbeauftragte oder -beauftragter und Praxissemestersekretariat 

 
(1) Der Fakultätsrat beauftragt eine dem Lehrgebiet Ingenieurwissenschaften ange-

hörende Professorin oder einen diesem Lehrgebiet angehörenden Professor für 
die allgemeine Organisation des Praxissemesters (Praxissemesterbeauftragte o-
der Praxissemesterbeauftragter). Sie/Er arbeitet zusammen mit dem Praxisse-
mesterbüro, das die/den Praxissemesterbeauftragte(n) unterstützt. Zu ihren oder 
seinen Aufgaben gehören insbesondere  

 
- Die Hilfestellung bei der Erstellung von Bewerbungen um eine Praxissemes-

terstelle, 
-  die Erfassung und Vermittlung von Praxisplätzen gemäß § 5 Abs. 2, 
-  die Überprüfung und Anerkennung der schriftlichen Vereinbarung gemäß       

§ 6 hinsichtlich Art und Dauer der Tätigkeit der Studierenden im Benehmen 
mit der Mentorin oder dem Mentor, 

-  die Organisation des Praxissemesters gemäß § 7 Abs. 2, 
-  die Kontaktpflege mit den Praxisstellen, 
-  die Anerkennung des Praxissemesters. 
 

(2) Die oder der Praxissemesterbeauftragte wird bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben durch das Praxissemestersekretariat unterstützt. 



  

 
§ 9 

Anerkennung des Praxissemesters 
 

(1) Über das Praxissemester wird eine benotete Bescheinigung gemäß § 7 Abs. 6 
durch den betreuenden Professor bzw. die betreuende Professorin ausgestellt.  

 
(2) Die Anerkennung des Praxissemesters erfolgt unter Berücksichtigung 
 

-  der Bescheinigung nach Absatz 1, 
-  der erfolgreichen Teilnahme an Praxissemestervortragsveranstaltungen mit 

mindestens 4 Zeitstunden, 
-  des Praxisberichtes der Studierenden, der vom Mentor zu beurteilen ist, 
-  eines Zeugnisses der Praxisstelle über Inhalt, Dauer und Erfolg der prakti-

schen Tätigkeit der Studierenden, aus dem eine positive Bewertung der Ar-
beiten hervorgeht, 

-  des abschließenden Vortrages der Studierenden über ihr Praxissemester. 
 

Sie erfolgt durch die/den Praxissemesterbeauftragte(n). 
 

(3) Kann eine Studierende oder ein Studierender eine mindestens halbjährige beruf-
liche Tätigkeit nachweisen, die einer Praxissemestertätigkeit entspricht, so kann 
die oder der Praxissemesterbeauftragte auf Antrag darüber befinden, ob diese 
praktische Tätigkeit für das Praxissemester anerkannt wird. In der Regel setzt 
dies voraus, dass diese Tätigkeit nach Abschluss des Grundstudiums wahrge-
nommen wurde. Die Art der Tätigkeiten ist nachzuweisen und vom Unternehmen 
mit einem qualifizierten Zeugnis zu bestätigen. Die weiteren zur Anerkennung 
des Praxissemesters erforderlichen Tätigkeiten (Teilnahme an Praxissemester-
vortragsveranstaltungen, Erarbeitung eines Abschlussberichtes, Präsentation 
während einer Praxissemestervortragsveranstaltung) sind weiterhin unverändert 
erforderlich.  

 
(4) Das anerkannte Praxissemester wird im Abschlusszeugnis vermerkt. 
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